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Die Arbeitsuchenden 
in der Bundesrepublik Deutschland im Frühjahr 1968 
Bericht über Methode und erste Ergebnisse einer Erhebung 

Hans Hofbauer, Lothar Schuster und Werner Dadzio 

Nach einem vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung konzipierten Untersuchungsprogramm 1) wurde in den 
Arbeitsämtern der Bundesrepublik Deutschland eine Erhebung über den Bestand an Arbeit-
suchenden Ende April 1968, die Zugänge in den Monaten Mai und Juni 1968 sowie die Abgänge 
von Mai bis Juli 1968 durchgeführt. Die gesammelten Daten sollen zunächst Ergebnisse liefern 
über die Zusammensetzung der Arbeitsuchenden am Ende der Winterarbeitslosigkeit 1967/68. 
Vor allem sollen jedoch durch die Analyse der Zu- und Abgänge Informationen darüber gewonnen 
werden, wie sich die Struktur der Arbeitsuchenden im Zuge des Wirtschaftsaufschwunges ver-
ändert hat. 
In diesem Aufsatz wird über die Methode der Untersuchung sowie über erste Ergebnisse aus 
dem Bestand an Arbeitslosen Ende April berichtet 2). Weitere Ergebnisse sowohl über den 
Bestand als auch über die Zu- und Abgänge sollen in den folgenden Heften der „Mitteilungen“ 
veröffentlicht werden. 

Gliederung 

Teil A: Methode der Untersuchung 
l.   Die Erhebungsmasse  
II.  Das Auswahlverfahren 

III. Die Datensammlung 
IV. Die Auswertung der Ergebnisse 

Teil B: Erste Ergebnisse über den Bestand an Ar-
beitslosen in der Bundesrepublik Deutschland 
Ende April 1968 

l. Einführung 
II. Gliederung der Arbeitslosen nach Altersgrup-
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VII. Die Bereitschaft der Arbeitslosen zum Pen-
deln oder Umzug 

VIII. Zusammenfassung und Ausblick 

Teil A: Methode der Untersuchung 
I. Die Erhebungsmasse 
In die Untersuchung wurden einbezogen: 
1. Personen, die Ende April 1968 bei den Ar-

beitsämtern  arbeitsuchend  gemeldet waren 
(Bestand). 

2. Personen, die sich in den Monaten Mai und 
Juni 1968 bei den Arbeitsämtern als Arbeitsu-
chende gemeldet haben (Zugänge). 

Zusätzliche Merkmale wurden erhoben für jene 
Personen unter 1. und 2., die in den Monaten Mai 
bis Juli 1968 bei den Arbeitsämtern aus dem Kreis 
der Arbeitsuchenden ausgeschieden sind (durch 
Arbeitsaufnahme, Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben, Zurücknahme des Arbeitsgesuches etc.). 
Damit ist es nicht nur möglich, eine Analyse des 
Bestandes Ende April 1968 durchzuführen, son-
dern es kann auch verfolgt werden, welcher Per-
sonenkreis bei einer gegebenen Arbeitsmarktsi-
tuation arbeitsuchend wird bzw. wieder eine Be-
schäftigung aufnehmen kann. Es besteht damit fer-
ner die Möglichkeit, durch Saldierung die Struktu-
ren Ende Mai und Ende Juni zu ermitteln und sie 
jeweils mit denen von Ende April zu vergleichen. 
Als arbeitsuchend im Sinne der Statistik der 
BAVAV gilt, wer im Bundesgebiet einschl. Ber-
lin/West wohnt und sich beim Arbeitsamt per-
sönlich, fernmündlich oder schriftlich gemeldet 
hat, um in ein Arbeitsverhältnis als Arbeitnehmer 
oder in Heimarbeit vermittelt zu werden. Arbeit-
suchende können sich in ungekündigter oder ge-
kündigter Stellung befinden, sie können arbeitslos 
sein oder als Selbständige, mithelfende Familien-
angehörige, Schüler, Studenten etc. ein Arbeits-
gesuch stellen. 
Neben den Arbeitsämtern bestehen in der Bun-
desrepublik Deutschland zentrale und regionale 
Fachvermittlungsstellen für gehobene oder be-
sondere Berufe (z. B. Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung in Frankfurt/Main, Landesstellen für 
Arbeitsvermittlung). Die Arbeitsuchenden bei die-
sen Fachvermittlungsstellen wurden, wenn sie da-
neben nicht auch bei einem Arbeitsamt gemeldet 

1) Vergleiche  die  Arbeitsberichte  über  Projekt 3—19  in  den 
Heften 1—3 der „Mitteilungen“. 

2) Die  Ergebnisse einer Vorauswertung  aus dieser Erhebung 
wurden in den Amtlichen Nachrichten der Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung    und    Arbeitslosenversicherung    (ANBA), 
Heft 8, August 1968, S. 539, veröffentlicht. 
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waren, aus organisatorischen Gründen nicht in die 
Untersuchung einbezogen. 

II. Das Auswahlverfahren 
Um die mit der Datensammlung beauftragten 
Fachkräfte der Arbeitsvermittlung bei den Arbeits-
ämtern nicht zu überlasten, wurde die Unter-
suchung an einer Stichprobe der Arbeitsuchenden 
durchgeführt. Es war bekannt, wie sich die arbeits-
losen Arbeitsuchenden nach Geschlecht und 
Stellung im Beruf verteilen. Nach dieser Ver-
teilung wurden die Auswahlsätze einer geschich-
teten Stichprobe so festgelegt, daß bei den ar-
beitslosen Arbeitsuchenden für die männlichen 
und weiblichen Arbeiter und Angestellten je etwa 
die gleiche zahlenmäßige Besetzung zu erwarten 
war. Dies sollte mit einer Geburtstagsstichprobe 
erreicht werden. 
Folgende Arbeitsuchende wurden in die Unter-
suchung einbezogen: 
1. Alle männlichen Arbeiter, die am 1. Tag eines 

jeden Monats geboren wurden (1. Januar, 1. 
Februar, 1. März usw.). Auswahlsatz: 3,3 %. 

2. Alle   Arbeiterinnen,   die   am   1.,   2.   und   3. 
Tag eines jeden Monats geboren wurden (1., 
2. und 3. Januar, 1., 2. und 3. Februar, 1., 2. 
und 3. März usw.). Auswahlsatz: 9,9 %. 

3. Alle Angestellten, männlich und weiblich, die 
an den ersten 6 Tagen eines jeden Monats 
geboren wurden (1., 2., 3., 4., 5. und 6. Janu-
ar, Februar, März usw.). Auswahlsatz: 19,7 %. 

Die Höhe der Auswahlsätze wurde aufgrund der 
vorausgeschätzten Zahlen für den Bestand Ende 
April 1968 und für die Zugänge im Mai und Juni 
1968 festgelegt. Aus methodischen Gründen 
mußten sowohl für den Bestand als auch für die 
Zu- und Abgänge die obigen Auswahlsätze gel-
ten. Wegen der sich daraus ergebenden unter-
schiedlich großen Teilmassen für die einzelnen 
Gruppen (Bestand, Zugänge, Abgänge) hat dies 
zur Folge, daß die für einen definierten Bereich 
gesicherten Anteilswerte p eines Merkmals in 
den einzelnen Teilmassen unterschiedlich groß 
sind. 
Die theoretisch zu erwartenden Auswahlsätze wer-
den allerdings tatsächlich nicht ganz erreicht. 
Dies erklärt sich nur zum Teil aus der Tatsache, 
daß besondere Gruppen von Arbeitsuchenden 
(z. B. Arbeitsuchende bei der Vermittlungsstelle 
für die Industriemesse in Hannover) nicht in die 
Erhebung einbezogen wurden. Auch ein eventuell 
mit der Geburtstagsauswahl verbundener Fehler 
(unterschiedliche Geburtenhäufigkeit im Verlaufe 
eines Jahres) dürfte nicht ins Gewicht fallen, da 
aus jedem Monat Geburtstage ausgewählt wur-
den. Es soll noch geprüft werden, inwieweit die 
Abweichung auf unechten Ausfällen beruht. 
Bei der Hochrechnung wurden die theoretischen 
Auswahlsätze verwendet. 

III. Die Datensammlung 

Der Zweck der Untersuchung war, einen Über-
blick über die Gliederung der Arbeitsuchenden 
nach Merkmalen zu bekommen, die für die Be-
urteilung der Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt 
von Bedeutung sind. Der Schwerpunkt der 
Untersuchung lag mehr bei der Ermittlung von 
Grundstrukturen als bei dem Versuch, eine abge-
grenzte Fragestellung erschöpfend zu beantwor-
ten. Aufgrund der Kenntnis der wichtigsten 
Strukturen können dann Detailuntersuchungen 
zu spezifischen Fragestellungen durchgeführt 
werden. Entsprechend der Zielsetzung dieser 
Untersuchung enthält der Erhebungsbogen Fra-
gen zu verschiedenen Problemkreisen. 

Aus dem Erhebungsbogen, der am Schluß des 
Aufsatzes abgedruckt ist, geht hervor, welche 
Merkmale in die Untersuchung einbezogen wur-
den. 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Er-
gebnissen der amtlichen Statistik wurden die Lei-
stungsgruppen, wie sie für die Gehalts- und 
Lohnstrukturerhebungen vom Statistischen Bun-
desamt erarbeitet wurden3), in diese Untersuchung 
übernommen. 

Mit der Datensammlung waren die Hauptvermitt-
ler der Arbeitsämter beauftragt, also Personen mit 
arbeits- und berufskundlichen Kenntnissen und 
Erfahrungen, die darüber hinaus in die speziellen 
Probleme der Erhebung eingeführt wurden. 

Die Fragen des Erhebungsbogens waren an den 
Hauptvermittler gerichtet. 

Die meisten Fragen zielten auf die Erfassung ob-
jektiver Daten ab. Einige jedoch hatten zum Ziel, 
das Urteil des Hauptvermittlers (z. B. über die 
Erfolgschancen beruflicher Bildung oder die 
Arbeitsverwendbarkeit des Arbeitsuchenden) 
oder die Einstellung des Arbeitsuchenden (z. B. 
Bereitschaft zum Pendeln/Umzug oder zur Teil-
nahme an beruflichen Bildungsmaßnahmen) zu er-
fassen. Das Urteil des Hauptvermittlers ist deshalb 
von Interesse, weil er aufgrund seiner Kenntnis-
se und Erfahrungen den speziellen Fall wohl am 
zuverlässigsten beurteilen kann. Es sei jedoch 
besonders darauf hingewiesen, daß es sich 
dabei zunächst um das Urteil der Hauptvermittler 
handelt, wenn Aussagen etwa über die Arbeitsver-
wendbarkeit des Arbeitsuchenden, über die 
Gründe für deren Einschränkung, über die Erfolgs-
chancen beruflicher Bildung oder über die Ein-
stufung in Leistungsgruppen gemacht werden. Es 
wird Aufgabe der Analyse sein, zu versuchen, An-
haltspunkte über die Zuverlässigkeit dieser An-
gaben zu gewinnen. 

3) Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachserie M (Preise, Löhne, 
Wirtschaftsrechnungen), Reihe 17, Gehalts- und Lohnstruktur-
erhebungen 1962 (2 Hefte), Stuttgart und Mainz 1966. 
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Bei jenen Fragen, mit denen eine Bereit-
schaft der Arbeitsuchenden erfragt werden soll-
te, ist ebenfalls darauf hinzuweisen, daß es sich 
eher um eine Meinungs-, als eine Handlungsana-
lyse handelt. Wer z. B. im Gespräch mit dem 
Hauptvermittler angibt, unter bestimmten Vor-
aussetzungen zum Pendeln bereit zu sein, kann 
in einer konkreten Situation durchaus anders 
handeln. Jedoch: Teilweise dürfte diese An-
gabe bereits empirisch überprüft sein, etwa da-
durch, daß z. B. dem Arbeitsuchenden eine Ar-
beit angeboten wurde, der er nur als Tages-
pendler nachgehen konnte. Hat er sich dann 
wirklich an dieser Arbeitsstätte vorgestellt, so ist 
dies ein Hinweis darauf, daß er zum Pendeln bereit 
ist. Weiterhin muß bedacht werden, daß die Haupt-
vermittler gehalten waren, keine direkten Fragen 
an den Arbeitsuchenden zu richten, sondern seine 
Einstellung in einem Beratungsgespräch zu ermit-
teln. Es war also die Möglichkeit gegeben, daß 
sich die Hauptvermittler an den wirklichen Sach-
verhalt herantasten konnten. Andererseits ist auch 
die Gefahr nicht auszuschließen, daß der Ar-
beitsuchende, vor allem der Arbeitslose, eine Ein-
stellung vorgibt, von der er glaubt, daß sie ihm 
Vorteile bringt oder ihn mindestens vor Schaden 
bewahrt. Um dem Hauptvermittler Gelegenheit zu 
geben, solche und andere Arten von Falschant-
worten möglichst auszuschließen, wurden Fragen 
sowohl über das Urteil des Hauptvermittlers als 
auch über Einstellungen des Arbeitsuchenden 
nur für solche Personen gestellt, die bereits 
einen Monat und länger arbeitsuchend gemeldet 
und deshalb dem Hauptvermittler in der Regel 
schon besser bekannt waren. 
Der Zeitpunkt für die Erhebung der Daten aus dem 
Bestand (Ende April 1968) fällt mit dem Zeit-
punkt für die 1 %-Mikrozensus-Erhebung zusam-
men. Es ergibt sich dadurch die Möglichkeit des 
Vergleichs mit den Ergebnissen der amtlichen 
Statistik über die Erwerbstätigen. Darüber hinaus 
wurde zur gleichen Zeit eine Auszählung der G-
Kartei vorgenommen, so daß auch noch Ver-
gleiche mit diesen Ergebnissen möglich sind. 
IV. Die Auswertung der Ergebnisse 
Alle ausgefüllten Erhebungsbogen wurden von 
den Statistikern in den Arbeitsämtern daraufhin 
überprüft, ob sie richtig und vollständig ausgefüllt 
waren. Danach wurden die Daten auf Zeichenloch-
karten übertragen, die Lochkarten gestanzt und die 
Merkmale auf Magnetband übernommen. Mit Hilfe 
der laufenden Nummer als Identifikations-
merkmal konnten die auf getrennten Zeichen-
lochkarten erhobenen Daten für Bestand bzw. 
Zugang einerseits und für Abgang andererseits 
auf dem Magnetband zusammengeführt werden, 
so daß die Merkmale, die beim Abgang erhoben 
wurden, mit denen kombiniert werden können, die 
bereits bei der Bestands- bzw. Zugangsaufnah-
me erfaßt wurden. So wird ein Vergleich der Si- 

tuation des Arbeitsuchenden vor seiner Meldung 
mit der nach seinem Abgang möglich. 
Zu Beginn der Auswertung war die Frage zu klä-
ren, ob arbeitslose und nichtarbeitslose Arbeit-
suchende zusammengefaßt und als eine Gruppe 
ausgewertet werden können. Ein solches Vor-
gehen ist unter den Gesichtspunkten dieser Unter-
suchung dann gerechtfertigt, wenn der überwie-
gende Teil der nichtarbeitslosen Arbeitsuchenden 
aus potentiellen Arbeitslosen besteht. Um zu 
prüfen, ob dies zutrifft, wurden die Arbeitslosen 
nach dem arbeitsrechtlichen Status zum Zeitpunkt 
ihrer Meldung beim Arbeitsamt ausgezählt. Das 
Ergebnis der Auszählung zeigt Tabelle 1. 
Die Ende April 1968 bei den Arbeitsämtern ge-
meldeten Arbeitslosen hatten also größtenteils 
erst beim Arbeitsamt vorgesprochen, als sie be-
reits arbeitslos waren und nicht etwa schon, als 
sie sich in gekündigter Stellung befanden oder 
von einer Kündigung erfahren hatten bzw. eine 
solche beabsichtigten. Dies gilt sowohl für die 
Angestellten als auch für die Arbeiter beiderlei 
Geschlechts. Die Kombination mit dem Alter und 
der allgemeinen Schulbildung zeigte weiterhin, 
daß auch im Hinblick auf die Kategorien dieser 
Merkmale keine Unterschiede bestehen. 
Aus diesem Ergebnis ist die Antwort auf die 
o. g. Frage abzuleiten: Nur sehr wenige (zum Zeit-
punkt der Untersuchung) Arbeitslose waren zum 
Zeitpunkt ihrer Meldung beim Arbeitsamt nicht-
arbeitslose Arbeitsuchende. Daraus folgt umge-
kehrt, daß nur ein kleiner Teil der nichtarbeits-
losen Arbeitsuchenden arbeitslos wird. Es han-
delt sich demnach bei den arbeitslosen und 
nichtarbeitslosen Arbeitsuchenden um zwei 
unterschiedliche Gruppen. Dieses Ergebnis läßt 
es angebracht erscheinen, die beiden Gruppen 
auch getrennt voneinander zu analysieren und 
darzustellen. 
Die Tatsache, daß die meisten Personen erst 
Kontakt mit dem Arbeitsamt aufnehmen, wenn 
sie bereits arbeitslos sind, ist auch von prakti-
scher Bedeutung: Es geht dadurch wertvolle Zeit 
für die Vorbereitung einer Vermittlung verloren. 
Dies gilt vor allem für die Angestellten mit ihren 
im Vergleich zu den Arbeitern längeren Kündi-
gungsfristen. 
Aus Tabelle 1 ist zu ersehen, wie sich die in die 
Untersuchung einbezogenen Arbeitslosen deut-
scher Staatsangehörigkeit nach dem Geschlecht 
und dem sozialversicherungsrechtlichen Status 
gliedern. In die Gruppe „Sonstige“ wurden jene 
Arbeitslose eingereiht, die zum Zeitpunkt ihrer 
Meldung bei den Arbeitsämtern weder Arbeiter 
noch Angestellte waren (Selbständige, mithelfen-
de Familienangehörige, Schulentlassene etc.). 
Da bei ihnen eine Zuordnung nach dem sozial-
versicherungsrechtlichen Status nicht möglich 
war, wurde bei jenen Tabellen, in denen die Ar- 
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beitslosen nach Arbeitern und Angestellten ge-
gliedert sind oder die durch Addition dieser 
Gruppen aufgestellt wurden, die „sonstigen“ Ar-
beitslosen ausgeklammert. Die jeweiligen Tabel-
len tragen einen entsprechenden Vermerk. Auf 
die Ergebnisse hat dies keinen Einfluß, da die 
Gruppen „Sonstige“ nur sehr gering besetzt 
sind. 

Der Anteil der Ausländer unter den Arbeitsu-
chenden insgesamt betrug 2,4 %. Bei den bisheri-
gen Auszählungen wurden die Ausländer aus me-
thodischen Gründen nicht berücksichtigt. Ein Aus-
zählungsprogramm für diesen Personenkreis liegt 
jedoch bereits vor. 

In dem nachstehenden ersten Bericht über ausge-
wählte Ergebnisse aus der Untersuchung werden 
nur die Arbeitslosen behandelt. Die Auswahl der 
Fragenkomplexe erfolgte unter dem Gesichts-
punkt, Hemmnisse aufzuzeigen, die den weiteren 
Abbau der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit er-
schweren. In den Diskussionen werden dabei vor 
allem genannt: die Altersstruktur, das Leistungs-
vermögen und die Mobilitätsbereitschaft der Ar-
beitslosen, sowie — bei den Frauen — der 
Wunsch nach Teilzeitarbeit. Der Besprechung 
dieser Fragen wurde deshalb zunächst der Vorzug 
gegeben. 

Weitere Auswertungen werden sich ferner auch 
mit der Entwicklung der Stichprobe während des 
Erhebungsablaufs bis Ende Juli 1968 befassen. 
Zunächst muß sich der Ergebnisüberblick jedoch 
auf die Bestandserhebung von Ende April be-
schränken. 

Die Ergebnisse über die nichtarbeitslosen Arbeit-
suchenden werden ebenfalls später veröffentlicht. 

Teil B: Erste Ergebnisse über den Bestand an 
Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland 
Ende April 1968 

I. Einführung 

Nach den Erläuterungen zur Statistik der Arbeits-
vermittlung gelten Personen als arbeitslos, 
wenn sie als Arbeitnehmer tätig sein wollen und 
nicht oder nur geringfügig beschäftigt sind4). Zu 
den Arbeitslosen zählen nicht nur Personen, 
die bereits als Arbeitnehmer tätig waren, son-
dern auch Selbständige, mithelfende Familienan-
gehörige, Schulentlassene, die eine Arbeitneh- 

4) Eine Definition des Begriffes „Arbeitslose“ ist abgedruckt in: 
Erläuterungen zur Statistik der Arbeitsvermittlung, herausgegeben von 
der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung, Nürnberg, 1963. 
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mertätigkeit suchen. Unter den Arbeitslosen be-
finden sich demnach auch Personen, die keine Lei-
stungen aus der Arbeitslosenversicherung erhal-
ten. 

Zu dem Zeitpunkt, als die Daten für den ersten 
Teil dieser Untersuchung (Bestand Ende April 
1968) gesammelt wurden, zeichnete sich bereits 
deutlich eine zunehmende Nachfrage nach Ar-
beitskräften ab. Die Zahl der Arbeitslosen war 
von 673000 Ende Januar 1968 auf 331 000 Ende 
April 1968 zurückgegangen. Der Vergleich mit 
der Entwicklung im Vorjahr (Arbeitslose Ende 
April 1967: 501 000) zeigt, daß sich neben der 
saisonbedingten auch eine konjunkturelle Auf-
wärtsbewegung auf den Arbeitsmarkt auswirkte. 
Die Arbeitsämter meldeten im April 1968 erstmals 
seit November 1966 wieder mehr offene Stellen 
als Arbeitslose. 

Wegen der günstigen Witterung im März/April 
1968 war die saisonale Winterarbeitslosigkeit zum 
Zeitpunkt der Erhebung weitgehend abgebaut. Es 
war also zu erwarten, daß nur noch eine geringe 
Zahl von saisonarbeitslosen Personen in die Un-
tersuchung einbezogen werden mußte. 

II. Gliederung der Arbeitslosen nach Altersgruppen und 
der Dauer der Arbeitslosigkeit 
1. Die Altersgliederung der Arbeitslosen 
Für die Darstellung eventueller Veränderungen 
in der Altersgliederung der Arbeitslosen unter 
dem Einfluß der konjunkturellen Entwicklung wur-
den folgende drei Zeitpunkte ausgewählt: Ende 
September 1966, Ende September 1967 und Ende 
April 1968. Die Spanne zwischen Ende Septem-
ber 1966 und Ende September 1967 umfaßt un-
gefähr den Zeitraum vom Beginn bis zum Tief-
punkt der wirtschaftlichen Rezession, während 
man etwa ab September 1967 wieder einen Wirt-
schaftsaufschwung beobachten kann. Tabelle 2 
zeigt die Veränderungen in der Altersstruktur der 
Arbeitslosen in diesen Zeiträumen. 
Zunächst zu den männlichen Arbeitslosen: Ein 
Vergleich der Altersgliederung von Ende Sep-
tember 1967 mit der von Ende September 1966 
zeigt deutlich, wie sich die rückläufige Konjunk-
tur auf die altersmäßige Zusammensetzung der 
männlichen Arbeitslosen ausgewirkt hat: Es ist 
ein relativ starker Anstieg des Anteils der zwi-
schen 25 und 45 Jahre alten Personen zu ver-
zeichnen. Dies gilt sowohl für die männlichen 
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Arbeitslosen insgesamt als auch für die männli-
chen Angestellten. Gleichzeitig geht der relative 
Anteil der höchsten Altersgruppe (65 Jahre und 
älter) zurück, wenn auch absolut gesehen die Zahl 
dieser Personen von etwa 27 000 auf 40 000 an-
steigt. Im April 1968 beträgt ihr Anteil nur noch 
9,4 % und ihre absolute Zahl sinkt sogar unter 
den Stand vom September 1966. Hierbei dürften 
die Bestimmungen des Finanzänderungsgeset-
zes 1967 eine Rolle spielen, wonach bei Arbeits-
losen, die sowohl Anspruch auf Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung als auch aus der 
Rentenversicherung haben, die Rente bis zur 
Höhe des Arbeitslosengeldes ruht. Es ist aber 
durchaus möglich, daß die über 65 Jahre alten Per-
sonen schon wegen der schlechten Vermittlungs-
aussichten das Arbeitsamt gar nicht erst auf-
suchen, vor allem dann nicht, wenn sie keine Lei-
stungen aus der Arbeitslosenversicherung mehr 
zu erwarten haben. 

Die Altersgliederung der männlichen Arbeitslo-
sen Ende April 1968 im Vergleich zu der von 
Ende September 1967 zeigt erwartungsgemäß, 
daß die Vermittlung der 60 bis unter 65 Jahre al-
ten Arbeitslosen auf besondere Schwierigkeiten 
stößt. Der Anteil der jungen Arbeitslosen (bis zu 
25 Jahre) hat dagegen leicht abgenommen. Sieht 
man von diesen Extremgruppen ab, dann fällt auf, 
daß sich der Rückgang der Zahl der Arbeitslosen 
nahezu gleichmäßig auf die übrigen Altersgrup-
pen verteilt und nicht etwa, wie aufgrund der 
Altersgliederung von Ende September 1966 zu 
erwarten wäre, auf die Gruppe der 25 bis 
unter 45 Jahre alten Personen konzentriert. 

Eine Nachprüfung ergab, daß dies nicht mit 
der eingeschränkten Vergleichbarkeit wegen 
der Änderung der gesetzlichen Bestimmungen 
(Rückgang der über 65 Jahre alten Personen) er-
klärt werden kann. Die Analyse in den Monaten 
Mai bis Juli 1968 soll zeigen, wie sich der weitere 
Rückgang der Zahl der Arbeitslosen auf ihre 
Altersgliederung auswirkt 

Abgesehen von geringfügigen Veränderungen in 
der niedrigsten und in den höheren Altersgrup-
pen ist bei den weiblichen Arbeitslosen die 
Altersgliederung seit September 1966 nahezu 
gleich geblieben. Bemerkenswert ist vor allem, 
daß die bei den männlichen Arbeitslosen beob-
achtete Zunahme des Anteils der mittleren Jahr-
gänge (25 bis unter 45 Jahre) Ende September 
1967 bei den Frauen nicht eingetreten ist. Eine Er-
klärung dafür bieten die Zahlen in Tabelle 3, in der 
die Altersgliederung der Arbeitslosen Ende April 
1968 Jener der berufstätigen Arbeitnehmer nach 
dem Mikrozensus 19665) gegenübergestellt ist. 

Vergleicht man die Altersgliederung der weibli-
chen Arbeitslosen vom September 1966 (Tabelle 
2) mit der Altersgliederung der berufstätigen 
Frauen im Jahre 1966 (Tabelle 3), dann fällt auf, 
daß bereits im September 1966, also etwa zu Be-
ginn der Rezession, die mittleren Jahrgänge bei 
den weiblichen Arbeitslosen ebenso stark besetzt 
waren wie bei den berufstätigen Frauen (wäh-
rend ihr Anteil bei den männlichen Arbeitslosen 

5) Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Entwicklung der Erwerbstätigkeit, 
April 1966, Reihe 6 der Fachserie A, Stuttgart und Mainz 1968 
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stark unter dem lag, der bei den berufstätigen 
Männern errechnet wurde). 

Wenn aber einerseits der Anteil der 25- bis un-
ter 45jährigen bei den arbeitslosen und den be-
rufstätigen Frauen schon in Zeiten der Hochkon-
junktur etwa gleich groß ist und man anderer-
seits nicht annehmen kann, daß in der Rezes-
sion berufstätige Frauen mittleren Alters in über-
durchschnittlichem Maße entlassen werden, so 
wird verständlich, warum bei den arbeitslosen 
Frauen der Anteil der mittleren Jahrgänge (im 
Gegensatz zu den Männern) nicht größer wird. 

Die Zahlen in Tabelle 3 stammen zwar aus ver-
schiedenen Jahren; für den hier angestrebten 
Vergleich spielt dies jedoch eine untergeordnete 
Rolle, da die Zahl der Arbeitslosen gegenüber 
der der Beschäftigten so gering ist, daß sich 
durch die veränderte Situation auf dem Arbeits-
markt gegenüber 1966 keine Verzerrungen erge-
ben können. Es ist auch nicht anzunehmen, daß 
sich die Altersgliederung der Berufstätigen aus 
anderen Gründen wesentlich verändert hat. Die 
Gegenüberstellung zeigt, daß bei den Arbeitslo-
sen die älteren Jahrgänge relativ stark überwie-
gen. Dies gilt, wenn auch in unterschiedlichem 
Maße, sowohl für die Angestellten als auch für 
die Arbeiter beiderlei Geschlechts: Von den männ-
lichen Arbeitslosen ist etwa die Hälfte, von den 

weiblichen Arbeitslosen ungefähr ein Viertel äl-
ter als 55 Jahre, während bei den Berufstätigen 
die entsprechenden Anteile nur etwa 15 bzw. 
10% betragen. 

2. Die Dauer der Arbeitslosigkeit 
Für den Überblick über die Gliederung der Ar-
beitslosen nach der Dauer der Arbeitslosigkeit 
wurden wiederum die drei Zeitpunkte: Ende Sep-
tember 1966, Ende September 1967 und Ende 
April 1968 ausgewählt. Tabelle 4 zeigt die ent-
sprechenden Ergebnisse. 
Dabei kann, wie ein Vergleich mit den Ergebnis-
sen anderer Erhebungen aus den 60er Jahren 
ergab, die Gliederung nach der Dauer der Ar-
beitslosigkeit Ende September 1966 unter sonst 
gleichen Bedingungen als typisch angesehen 
werden für die Situation bei günstiger Arbeits-
marktlage mit ungefähr 100000 Arbeitslosen im 
Sommer. Bei der Gliederung Ende September 
1967, also etwa am Tiefpunkt der Rezession, 
fällt bei den männlichen Arbeitslosen auf, daß die 
Anteile der längerfristig (6 bis unter 12 Monate) 
Arbeitslosen angestiegen sind, und zwar bei den 
Arbeitern stärker als bei den Angestellten. Die-
ser Unterschied zwischen den beiden Arbeitneh-
mergruppen ist ein Hinweis darauf, daß die An-
gestellten im Vergleich zu den Arbeitern von 
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einer Rezession erst mit einer zeitlichen Verzö-
gerung von etwa einem viertel bis zu einem hal-
ben Jahr betroffen wurden. Diese Verzögerung 
dürfte sowohl betriebswirtschaftliche wie auch 
arbeitsrechtliche Gründe haben. 
Der Vergleich der Zahlen für Ende April 1968 
mit denen für Ende September 1967 zeigt, daß 
der Anteil derjenigen, die 12 Monate und länger 
arbeitslos waren, Ende April 1968 sowohl insge-
samt als auch bei den Angestellten stark zuge-
nommen hat. Es handelt sich dabei um Personen, 
die bereits im Mai 1967 und vorher arbeitslos ge-
worden sind. Die Kombination mit dem Alter soll 
zeigen, ob die Vermutung richtig ist, daß es sich 
dabei vorwiegend um ältere Personen handelt 
(vgl. unten). 
Bei den weiblichen Arbeitslosen zeigt sich in der 
Tendenz die gleiche Entwicklung wie bei den 
männlichen. Es besteht jedoch eine Ausnahme: 
Die Anteile der langfristig (12 Monate und länger) 
arbeitslosen Frauen erreichen Ende April 1968 
auch nicht annähernd die gleiche Höhe wie bei den 
Männern. Dies dürfte vor allem mit dem niedri-
geren Durchschnittsalter der weiblichen Arbeits-
losen zusammenhängen. 
Zur weiteren Klärung soll im folgenden die Dauer 
der Arbeitslosigkeit in Kombination mit den 
Altersgruppen untersucht werden (Tab. 5a und 
5b). 
Für die Männer zeigt sich, daß unter den lang-
fristig Arbeitslosen die älteren relativ überwiegen: 

65,6% der ein Jahr und länger Arbeitslosen sind 
55 Jahre und älter, während von den männlichen 
Arbeitslosen insgesamt 50,0% in diese Alters-
gruppe fallen. Jedoch: Die längerfristige Arbeits-
losigkeit tritt nicht ausschließlich bei den älteren 
Arbeitslosen in Erscheinung: 
Die Personen zwischen 35 und 55 Jahren sind be-
reits mit ihrem Durchschnittsanteil in den lang-
fristig Arbeitslosen enthalten. Der relativ niedrige 
Anteil der über 65 Jahre alten Personen unter 
den langfristig Arbeitslosen erklärt sich aus den 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. 
Für die weiblichen Arbeitslosen ergab sich fol-
gendes Bild (Tab. 5b): 
Auch hier sind die älteren Personen unter den 
längerfristig Arbeitslosen überdurchschnittlich 
stark vertreten. Daneben zeigt sich, daß der An-
teil der jüngeren Personen unter den langfristig 
arbeitslosen Frauen beträchtlich ist: 50,8% der 
Frauen, die zwischen sechs und zwölf Monate 
arbeitslos sind, befinden sich im Alter zwischen 20 
und 45 Jahren. Wie noch zu zeigen sein wird, han-
delt es sich dabei teilweise um Frauen, die Teil-
zeitarbeit suchen. 
Wegen des relativ hohen Anteils von Personen 
zwischen 45 und 65 Jahren unter den langfristig 
Arbeitslosen ist zu erwarten, daß sich unter die-
sem Personenkreis auch die größte Anzahl von 
Rentenbeziehern befindet. Tabelle 6 zeigt die ent-
sprechende Verteilung für die männlichen Arbeits-
losen. 
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Von allen männlichen Arbeitslosen beziehen 
11,7% eine Rente wegen Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeit bzw. Altersruhegeld. Hinzu kommen 
noch 8,8%, die eine sonstige Rente, wohl meist 
KB- oder Unfallrente, beziehen. Weitere 15,7% 
haben eine Rente beantragt oder wollen eine 
solche beantragen. Unter den langfristig Arbeits-
losen befinden sich 22,4% Rentenbezieher (ohne 
sonstige Rente). Bei 24,1 % ist Rentenantrag ge-
stellt oder die Antragstellung beabsichtigt. 
Unter den weiblichen Arbeitslosen sind weniger 
tatsächliche und potentielle Rentner enthalten als 
unter den männlichen: Der Anteil jener, die we-
der eine Rente beziehen, noch Antrag auf Rente 
gestellt haben bzw. stellen wollen, beträgt bei 
den weiblichen Arbeitslosen etwa 88 % (männli-
che Arbeitslose: 63 %). Bei den weiblichen Ar-
beitslosen fällt also das Rentnerproblem nicht ins 
Gewicht. Auch bei der Aufgliederung nach der 
Dauer der Arbeitslosigkeit ergaben sich bei den 
weiblichen Arbeitslosen keine signifikanten Un-
terschiede im Hinblick auf Rentenbezug oder Ren-
tenantrag. Auf eine Darstellung der Kombination 
wurde deshalb verzichtet. 

III. Die Arbeitslosen nach Leistungsgruppen 
Bei der Analyse der Ergebnisse über die Einord-
nung der Arbeitslosen in Qualifikationsstufen 
muß berücksichtigt werden, daß die vom Statisti-
schen Bundesamt erarbeiteten Leistungsgruppen6) 
einen gewissen Spielraum bei der Einstufung zu-
lassen. Da zudem die Hauptvermittler, die diese 
Einstufung vornahmen, größtenteils auf Angaben 
der Arbeitslosen über ihre letzte Tätigkeit ange- 

wiesen waren, dürften sich auch dadurch noch 
Fehler eingeschlichen haben. Weiterhin ist es 
möglich, daß zwischen den in die Gehalts- und 
Lohnstrukturerhebung einbezogenen Arbeitneh-
mern und den Erwerbstätigen (in abhängiger 
Stellung) insgesamt Unterschiede in der Qualifi-
kationsstruktur bestehen. Aus diesen Gründen 
können aus den entsprechenden Tabellen nur 
Tendenzen abgelesen werden. 

Bei den arbeitslosen Arbeitern zeigt sich im Ver-
gleich zu den beschäftigten Arbeitern ein deutli-
ches Übergewicht der Leistungsgruppe 3 (Hilfs-
arbeiter): In der Gehalts- und Lohnstrukturerhe-
bung 1962 entfielen 19,8% der Arbeiter auf Lei-
stungsgruppe 3, von den arbeitslosen Arbeitern 
wurden 51,0% in diese Leistungsgruppe einge-
stuft. Dabei ist das Gefalle in der Qualifikations-
struktur zwischen arbeitslosen und beschäftigten 
Arbeitern bei den Männern wesentlich stärker als 
bei den Frauen. Arbeiter ohne Berufsausbildung 
sind demnach besonders von der Arbeitslosigkeit 
bedroht. Bei den Arbeiterinnen werden Gründe, 
die mit der privaten Sphäre zusammenhängen 
(z. B. häufigere Kündigung durch Arbeitnehmer, 
Wunsch nach Teilzeitarbeit), stärker ins Gewicht 
fallen. 
Noch größer ist der Anteil der ungelernten Kräfte 
unter den langfristig (12 Monate und länger) 
Arbeitslosen. Hier dürfte sich vor allem die Kon-
kurrenz mit den ausländischen Arbeitskräften be-
merkbar machen, die wegen ihres niedrigeren 
Durchschnittsalters im Vorteil sind. 

6) Abgedruckt am Schluß dieses Aufsatzes 
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Bei den männlichen Angestellten besteht eben-
falls ein, wenn auch nicht so starker, Unter-
schied zwischen Arbeitslosen und Beschäftigten 
in der Gliederung nach Leistungsgruppen: 
41,6% der Arbeitslosen, aber nur 22,4% der 
Beschäftigten wurden in die Leistungsgruppen IV 
und V eingestuft. Bei den weiblichen Angestell-
ten ist nur ein geringes Gefalle festzustellen. 
Der Grund dafür dürfte der gleiche sein wie bei 
den Arbeiterinnen: Bei Frauen sind in stärkerem 
Maße Faktoren für den Eintritt und die Dauer 
der Arbeitslosigkeit maßgebend, die in der priva-
ten Sphäre der Arbeitslosen begründet sind. 
Bei den Angestellten unterscheiden sich die 
langfristig Arbeitslosen in ihrer Qualifikations-
struktur auch kaum von den Arbeitslosen insge-
samt: Unter Leistungsgruppe IV und V fallen bei 
männlichen Arbeitslosen insgesamt 41,6%, bei 
den langfristig Arbeitslosen 39,2 %. Die entspre-
chenden Prozentsätze für die weiblichen Arbeits-
losen sind: 76,7 und 74,8. 

IV. Die Teilzeitarbeit suchenden weiblichen Arbeits-
losen 
Als Teilzeitarbeit im Sinne der Statistik der Ar-
beitsvermittlung gilt „eine Beschäftigung, die den 
Arbeitnehmer vereinbarungsgemäß nicht voll, 
aber regelmäßig zu einem Teil der normalerwei-
se üblichen bzw. tariflich festgesetzten täglichen 
oder wöchentlichen Arbeitszeit in Anspruch 
nimmt“7). Kriterium für die Unterscheidung zwi-
schen Vollzeit- und Teilzeitarbeit ist also die 
Zahl der Arbeitsstunden. 

Bei dem Versuch, einen Überblick über die Zahl 
der Teilzeitbeschäftigten unter den Erwerbstäti-
gen zu gewinnen, stößt man auf die Schwierig-
keit, daß der Begriff „Teilzeitarbeit“ nicht einheit-
lich definiert ist und auch nicht einheitlich definiert 
sein kann, da die tariflich festgelegte Arbeitszeit 
in den einzelnen Wirtschaftsbereichen verschieden 
ist. Im Mikrozensus 1966 wurde eine Wochenar-
beitszeit von 41 Stunden als obere Grenze für 
Teilzeitarbeit festgelegt. Weiterhin besteht die 
Schwierigkeit, daß man die Gründe für die Teil-
beschäftigung im konkreten Fall nicht eindeutig 
voneinander trennen kann. Im Mikrozensus wer-
den folgende Gründe unterschieden: 1. Betriebli-
che bzw. tarifliche Bestimmungen, Teilbeschäfti-
gung infolge Eigenart der Tätigkeit, Arbeits-
schutzbestimmungen; 2. Schlechtwetterlage, Ar-
beitsstreitigkeiten, Kurzarbeit, Aufnahme oder 
Beendigung einer Beschäftigung in der Berichts-
woche; 3. Teilbeschäftigung aus eigenem Ent-
schluß; 4. Krankheit, Urlaub, Dienstbefreiung; 5. 
Sonstige Gründe8). Für die hier zu behandeln-
den Probleme kommt in erster Linie die Katego-
rie 3 in Frage, wobei allerdings darauf hingewie-
sen werden muß, daß wahrscheinlich auch unter 
den Kategorien 1 und 5 Tätigkeiten enthalten sind, 
die für Teilzeitarbeitsuchende in Betracht kommen 
(vor allem Teilbeschäftigung infolge Eigenart der 
Tätigkeit). Wegen der Unmöglichkeit, entspre- 

7) Erläuterungen zur Statistik der Arbeitsvermittlung, a.a.O., S. 41. 
8) Statistisches Bundesamt (Hrsg.):  Entwicklung der Erwerbstätigkeit, 

April 1966, Reihe 6 der Fachserie A, Stuttgart und 
Mainz 1968. 
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chend zu differenzieren, beschränkt sich die fol-
gende Betrachtung auf die Teilbeschäftigung aus 
eigenem Entschluß. Für einen groben Überblick 
dürfte dies genügen. 

Bei den Männern spielt die Teilzeitbeschäftigung 
aus eigenem Entschluß so gut wie keine Rolle: 
Nach den Ergebnissen des Mikrozensus waren 
im April 1966 von den insgesamt 14 121 000 
männlichen Erwerbstätigen in abhängiger Stel-
lung nur 88000 (= 0,6%) aus eigenem Ent-
schluß in Teilzeitarbeit beschäftigt8). 

Bei den Frauen ist der Anteil der Teilzeitbe-
schäftigten wesentlich höher: Von 7 374 000 ab-
hängigen weiblichen Erwerbstätigen waren im 
April 1966 994 000, also 13,4%, aus eigenem 
Entschluß weniger als 42 Stunden beschäftigt8). 

Wie hoch ist nun der Anteil jener Frauen unter 
den Arbeitslosen, die ausschließlich Teilzeitarbeit 
suchen? Tabelle 8 gibt darüber Auskunft: 

Von den 87 000 weiblichen Arbeitslosen (Ange-
stellte + Arbeiterinnen) suchten 28,7 % (24 700) 
ausschließlich eine Teilzeitarbeit. Bei den Ange-
stellten war dieser Satz mit 32,4% höher als 
bei den Arbeiterinnen (25,8 %). Vergleicht man 
diesen Satz von 28,7 % mit dem Anteil der (aus 
eigenem Entschluß) Teilbeschäftigten unter den 
weiblichen abhängigen Erwerbstätigen (13,4%), 
so kann man bei aller Vorsicht (wegen der ein- 

geschränkten Vergleichbarkeit dieser beiden 
Sätze) doch den Schluß ziehen, daß die Vermitt-
lungschancen für arbeitslose Teilzeitarbeitsu-
chende niedriger sein dürften als für Arbeitslose, 
die in eine Vollzeitarbeit vermittelt werden wollen. 
Vor allem bei den weiblichen Angestellten, bei 
denen der Anteil derTeilzeitbeschäftigten geringer 
ist als bei den Arbeiterinnen9), könnte eine Ver-
mittlung Schwierigkeiten bereiten. Die Analyse 
der Abgänge in den Monaten Mai bis Juli 1968 soll 
zeigen, in welchem AusmaßTeilzeitarbeitsuchende 
vermittelt werden konnten. 

Die Gliederung nach Altersgruppen zeigt, daß 
unter den Teilzeitarbeitsuchenden sowohl bei den 
weiblichen Angestellten als auch bei den Arbeite-
rinnen die Gruppe der 25 bis unter 35 Jahre alten 
Personen überdurchschnittlich stark vertreten ist. 

Bei der Gliederung nach der Dauer der Arbeits-
losigkeit ergab sich folgendes Bild (Tab. 9): 

Es fällt auf, daß mit zunehmender Dauer der Ar-
beitslosigkeit der Anteil der Teilzeitarbeit su-
chenden Frauen zunächst ansteigt, bei der Grup-
pe der 6 bis unter 12 Monate Arbeitslosen einen 
Höhepunkt erreicht und dann abfällt. Da Arbeits-
losengeld höchstens ein Jahr lang gezahlt werden 
kann und die Voraussetzungen für die Gewährung 

9) Errechnet aus den Ergebnissen des Mikrozensus 1966, veröffentlicht 
in: Statistisches Jahrbuch 1967, S. 146 
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von Arbeitslosenhilfe bei Teilzeitarbeitsuchenden 
meistens nicht gegeben sind, ist die Wahrschein-
lichkeit groß, daß sich gerade nach einem Jahr der 
Arbeitsuche eine Resignation einstellt und das 
Arbeitsgesuch zurückgenommen wird. Es mögen 
sich darunter auch Personen befinden, die ihr 
Arbeitsgesuch primär aufrechterhalten, um die 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld auszuschöpfen. 
Die Untersuchungsergebnisse geben jedoch An-
haltspunkte dafür, daß dieser Personenkreis nicht 
sehr groß sein kann: 
Der Anteil der Kündigungen durch den Arbeit-
nehmer bei den weiblichen Arbeitslosen, die Teil-
zeitarbeit suchen, liegt zwar mit 38,5% über dem 
Durchschnitt von 28,9%; mehr als die Hälfte die-
ser Frauen (51,9%) wurde jedoch vom Arbeit-
geber gekündigt. Weiterhin ergab sich, daß knapp 
50% der Frauen, die Teilzeitarbeit suchen, zuletzt 
bereits in Teilzeitarbeit beschäftigt waren. 

V. Die Beteiligung des Arbeitgebers oder Arbeit-
nehmers an der Lösung des Arbeitsverhältnisses 
Die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung hat in den Jahren 1959 
und 1961 die Frage untersucht, in welchem Aus-
maß Stellenwechsel durch Kündigung des Arbeit-
gebers oder des Arbeitnehmers ausgelöstwurden. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen, 
daß die Anteile der von den Arbeitnehmern ge-
lösten Arbeitsverhältnisse in den einzelnen Wirt-
schaftsbereichen, Landesarbeitsamtsbezirken und 
erwartungsgemäß je nach Konjunkturlage sehr 
unterschiedlich sind. Die Anteile der vom Arbeit-
nehmer gekündigten Arbeitsverhältnisse an der 

Gesamtheit der gelösten Arbeitsverhältnisse be-
trug im Jahre 1959 (1961): Männer = 50,3% 
(72,7%), Frauen = 61,5% (70,9%). 

Diese Zahlen beziehen sich auf alle in einem Jahr 
gelösten Arbeitsverhältnisse. Es ist zu erwarten, 
daß bei den Arbeitslosen die Anteile der Arbeit-
nehmerkündigungen wesentlich niedriger liegen. 
Tabelle 10 zeigt die entsprechenden Werte: 

Von den Arbeitslosen insgesamt hatten 20,3 % 
ihr letztes Arbeitsverhältnis selbst gekündigt. Bei 
den weiblichen Arbeitslosen ist dieser Anteil mit 
29,1 % wesentlich höher als bei den männlichen 
(11.7%). Da nicht angenommen werden kann, 
daß so viele Frauen ihren Arbeitsplatz aufgrund 
einer falschen Einschätzung ihrer Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt aufgegeben haben, müssen 
andere Gesichtspunkte dabei eine Rolle spielen. 
Die Erklärung, daß diese Kündigungen bereits 
vor längerer Zeit erfolgt sein könnten, als die 
Lage auf dem Arbeitsmarkt für den Arbeitnehmer 
noch günstiger war, trifft nicht zu, da mehr als 
90% der arbeitslosen Frauen erst 1967 oder 
1968 aus ihrem letzten Arbeitsverhältnis ausge-
schieden sind. Offensichtlich sind hier Faktoren 
maßgebend, die mit der Doppelrolle der Frau 
(Hausfrau und Beruf) zusammenhängen: Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses, weil der Mann 
eine neue Stelle angetreten hat und ein Umzug 
notwendig war, oder ein mit der Heirat verbun-
dener Ortswechsel etc. Schließlich dürfte auch 
die Einstellung eine Rolle spielen, daß man als 
Hausfrau nicht unbedingt einer Berufstätigkeit 
nachgehen muß. Aus der Gliederung nach dem 
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Alter (vgl. Tabelle 11) ergeben sich für diese An-
nahmen Hinweise. Auch die Tatsache, daß der 
Anteil der Arbeitnehmerkündigungen unter den 
weiblichen Angestellten höher ist als bei den Ar-
beiterinnen, weist in diese Richtung. 

 

Sowohl bei den männlichen als auch bei den 
weiblichen Arbeitslosen ist der Anteil der Kündi-
gungen durch den Arbeitnehmer in der Alters-
gruppe der 20- bis unter 25jährigen am höchsten. 
Bei den Frauen fällt auf, daß nur die Gruppen bis 
35 Jahre überdurchschnittlich besetzt sind, wäh-
rend bei den Männern sogar die 45- bis unter 
55jährigen noch einen überdurchschnittlichen An-
teil aufweisen. Dies ist ein weiterer Beleg für die 
Vermutung, daß bei Frauen Kündigungsursachen 

eine Rolle spielen, die in der privaten Sphäre be-
gründet sind. 
Da jene Arbeitslosen, die ihre letzte Stelle 
selbst gekündigt hatten, ein relativ niedriges 
Durchschnittsalter haben, ist zu vermuten, daß 
sie unter den längerfristig Arbeitslosen nur unter-
durchschnittlich stark vertreten sind. Die Aus-
zählung brachte zwar dieses erwartete Ergebnis, 
zeigte aber auch, daß der Anteil der Kündigungen 
durch den Arbeitnehmer von einer Arbeitslosig-
keitsdauer von drei Monaten aufwärts nicht mehr 
stark zurückgeht. Hier dürften, vor allem bei den 
Männern, in größerem Ausmaß Fehleinschätzun-
gen der Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Spiele 
sein. 
Die Kombination mit dem Merkmal: Beschäfti-
gungsdauer beim letzten Arbeitgeber ergab für 
die männlichen Arbeitslosen folgendes Bild: 

Die Hälfte aller männlichen Arbeitslosen (50,1 %) 
war zuletzt weniger als drei Jahre bei demselben 
Arbeitgeber beschäftigt; ein weiteres knappes 
Drittel (31,3%) zwischen drei und zwanzig Jahre 
und 17,5% zwanzig Jahre und länger. Bei den 
männlichen Arbeitern verteilen sich die vom Ar-
beitgeber gekündigten Arbeitslosen etwa so auf 
die einzelnen Gruppen der Beschäftigungsdauer 
wie die männlichen Arbeitslosen insgesamt. Bei 
den männlichen Angestellten dagegen fällt auf, 
daß die vom Arbeitgeber gekündigten Personen 
in den Gruppen der langfristig beim letzten Ar-
beitgeber Beschäftigen überdurchschnittlich 
stark vertreten sind: 23,6 % der vom Arbeitgeber 
gekündigten männlichen arbeitslosen Angestell-
ten waren 20 Jahre und länger beim letzten Arbeit- 
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geber beschäftigt. Der entsprechende Satz für die 
männlichen Arbeiter beträgt 17,4%. Darin sind 
allerdings auch Kündigungen wegen Betriebsstil-
legung bzw. Betriebsverlagerung enthalten (ca. 
15% aller vom Arbeitgeber ausgesprochenen 
Kündigungen). 

VI. Die Vermittlungsfähigkeit10) der Arbeitslosen 
In sozialpolitischen Diskussionen wird gelegent-
lich die Vermutung geäußert, ein Teil der Ar-
beitslosen sei nicht deshalb ohne Beschäftigung, 
weil es an entsprechenden Stellenangeboten feh-
le, sondern weil Gründe, die in der Person des 
Arbeitslosen liegen, trotz genügender Stellenan-
gebote eine Arbeitsaufnahme verhindern wür-
den. 
Um diese These zu prüfen, wurde in den Erhe-
bungsbogen (Feld 32) die Frage nach der Ver-
mittlungsfähigkeit des Arbeitslosen aufgenom-
men. Die Antwortkategorien wurden im Sinne 
einer Spannungsreihe formuliert, an deren einem 
Pol jene Arbeitslosen einzugruppieren waren, für 
deren Berufsschicht genügend Stellenangebote 
vorlagen, die aber bis zum Erhebungsstichtag 
ausschließlich deshalb nicht vermittelt werden 
konnten, weil Gründe, die in der Person des Ar-
beitslosen lagen, dies verhinderten. Dem ande-
ren Pol dieser Spannungsreihe sollten solche Ar- 
10) „Vermittlungsfähig“ ist hier gemeint im Sinne von „vermittelbar“. Der 

Begriff „Vermittelbarkeit“ ist jedoch nicht gebräuchlich. Der Ausdruck 
„Verfügbarkeit“ (§ 76 AVAVG) kann hier deshalb nicht verwendet 
werden, weil er im Gesetz ausschließlich auf die Person bezogen ist 
(„ungeachtet der Lage auf dem Arbeitsmarkt“). 

beitslose zugeordnet werden, deren Arbeitsver-
wendbarkeit überhaupt nicht durch Ursachen ein-
geschränkt ist, die in ihrer Person begründet 
sind, sondern die ausschließlich deshalb nicht 
vermittelt werden konnten, weil es an Stellenan-
geboten für die entsprechende Berufsschicht 
fehlte. Zwischen diesen beiden Polen wurden 
noch drei Abstufungen eingeführt (vgl. Erhe-
bungsbogen, Feld 32). Die Frage nach der Ver-
mittlungsfähigkeit brauchte nur für Personen be-
antwortet zu werden, die bereits einen Monat 
und länger arbeitsuchend bzw. arbeitslos gemel-
det waren. Damit sollte erreicht werden, daß 
sich die Hauptvermittler ihr Urteil aufgrund von 
eigenen Erfahrungen bei ihren Vermittlungsbe-
mühungen für den Arbeitslosen bilden können. 

Eine solche Frage, die die gleitenden Übergänge 
der sozialen Wirklichkeit in fünf Abstufungen 
zwängt, birgt gewisse Fehlerquellen in sich. Da 
den Hauptvermittlern bei der Beantwortung ein 
gewisser Spielraum zugestanden wird, kann es 
vorkommen, daß Arbeitslose in der gleichen Si-
tuation von verschiedenen Hauptvermittlern je 
nach subjektiver Einstellung unter verschiedenen 
Kategorien eingestuft werden. Jedoch kann mit 
großer Sicherheit angenommen werden, daß in 
solchen Fällen diese verschiedenen Kategorien 
nicht weit voneinander liegen, da der Spielraum, 
den die Hauptvermittler bei der Einordnung hat-
ten, doch sehr begrenzt ist. Die Antworten lassen 
deshalb mindestens grobe Aussagen über die 
Gliederung der Arbeitslosen nach ihrer Vermitt-
lungsfähigkeit zu: 
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Für die männlichen Arbeitslosen ergibt sich, daß 
insgesamt 36,8 % ausschließlich oder vorwie-
gend deshalb nicht vermittelt werden konnten, 
weil es an Stellenangeboten fehlte. Bei einem 
ebenso hohen Anteil (37,6 %) wurde eine Ver-
mittlung aus Gründen verhindert, die ausschließ-
lich oder vorwiegend in der Person des Arbeits-
losen lagen; Stellenangebote für die entspre-
chende Berufsschicht haben vorgelegen. Der 
Rest von 25,6 % konnte nach dem Urteil der 
Hauptvermittler nicht in den Arbeitsprozeß ein-
gegliedert werden, weil sowohl persönliche 
Gründe als auch die Knappheit von Stellenange-
boten dies etwa gleichermaßen verhinderten. 

Bei den weiblichen Arbeitslosen spielten jene 
Gründe, die in der Person liegen, eine große 
Rolle: Nur 19,0% konnten ausschließlich oder 
vorwiegend deshalb nicht vermittelt werden, weil 
entsprechende Stellenangebote fehlten. Bei 
knapp der Hälfte (49,9 %) jedoch hatten bisher 
ausschließlich oder vorwiegend Gründe eine 
Vermittlung verhindert, die in der Person der 
Arbeitslosen lagen. Beim Rest von 31,1 % spiel-
ten wiederum beide Gründe etwa gleichermaßen 
eine Rolle. 
Die Gliederung der Arbeitslosen nach der Ver-
mittlungsfähigkeit muß im Zusammenhang mit der 
Lage auf dem Arbeitsmarkt gesehen werden. 
Jeder Arbeitslose wurde unter Berücksichtigung 
der Arbeitsmarktlage für seinen Beruf in seiner 
Region eingestuft. Wenn sich die Arbeitsmarkt-
lage ändert, dann ändert sich auch die Verteilung 
auf der Spannungsreihe. Zunehmende Nachfrage 
nach Arbeitskräften würde (bei demselben Per-
sonenkreis) bewirken, daß sich der Anteil der Ar-
beitslosen vermindert, deren Vermittlungsfähig-
keit ausschließlich oder vorwiegend durch Gründe 
eingeschränkt ist, die im Arbeitsmarkt liegen. 
Diese Abhängigkeit der Verteilung von der Ar-
beitsmarktlage zeigt sich bereits bei der regiona- 

len Gliederung: In Baden-Württemberg (Arbeits-
losenquote: 0,4 %) beträgt der Anteil der männli-
chen Arbeitslosen, die ausschließlich oder vor-
wiegend aus persönlichen Gründen nicht vermit-
telt werden konnten, 48 %, im Landesarbeits-
amtsbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland (Arbeitslo-
senquote: 2,2 %) dagegen nur 26,9 %. Würde 
man die Vermittlungsfähigkeit nach Arbeitsamts-
bezirken und Berufen gliedern und wären dar-
über hinaus auch die Arbeitslosenquoten je Be-
ruf in jedem Arbeitsamtsbezirk bekannt, so wür-
de die gegenseitige Abhängigkeit noch deutlicher 
in Erscheinung treten. 
Für jene Arbeitslosen, die ausschließlich, vorwie-
gend oder teilweise aus Gründen nicht vermittelt 
werden konnten, die in ihrer Person liegen, wur-
de auch nach der Art dieser Gründe gefragt. Da 
in der Praxis oft mehrere Gründe nebeneinander 
vorkommen, sollte der nach dem Eindruck der 
Hauptvermittler wichtigste Grund angegeben 
werden (Erhebungsbogen, Feld 33). Die Auszäh-
lung der Antworten brachte folgendes Ergebnis: 
Bei den männlichen Arbeitslosen wurden als 
häufigste Gründe genannt: Gesundheitliche Ein-
schränkungen und Überalterung (insgesamt 
81,5%). Bei den Arbeitern überwiegen die ge-
sundheitlichen Einschränkungen, bei den Ange-
stellten liegt das Schwergewicht beim Alter. Die-
se Unterschiede zwischen Arbeitern und Ange-
stellten sind kein Hinweis darauf, daß bei den 
Arbeitern in stärkerem Maße gesundheitliche 
Schäden vorhanden sind. Die Gründe sind viel-
mehr im Zusammenhang mit den Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu sehen. Bei den Arbeitern 
ist ein Gesundheitsschaden ein größeres Hinder-
nis bei der Vermittlung als fortgeschrittenes Al-
ter. Bei den Angestellten dagegen spielt das Al-
ter eine größere Rolle. Die Kombination mit dem 
Merkmal „Alter“ hat ergeben, daß bereits in der 
Gruppe der 45- bis unter 55jährigen männlichen 
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Angestellten bei über 10% das Alter als Haupt-
grund für die eingeschränkte Vermittlungsfähig-
keit angegeben wird. Bei der Gruppe der 55- bis 
unter 60jährigen beträgt dieser Satz bereits 
54,6 %. 
Bei den weiblichen Arbeitslosen wird am häufig-
sten die häusliche oder persönliche Bindung als 
Grund für die eingeschränkte Vermittlungsfähig-
keit genannt (35%). Dieser Satz ist bei weib-
lichen Angestellten und Arbeitern etwa gleich 
hoch. Es dürften darin vor allem solche Frauen 
enthalten sein, die Teilzeitarbeit suchen. 
Relativ selten (etwa bei jedem 20. Arbeitslosen) 
werden unzureichende berufliche Kenntnisse und 
Fertigkeiten als Hauptgrund für die Einschrän-
kung der Vermittlungsfähigkeit genannt. Dies 
überrascht deshalb, weil der Vergleich der Glie-
derung nach Leistungsgruppen bei Arbeitslosen 
und berufstätigen Arbeitnehmern ergeben hat, 
daß die Arbeitslosen überwiegend aus den unte-
ren Leistungsgruppen stammen. In Wirklichkeit 
dürfte dieser Grund eine größere Rolle spielen, 
als in dem Satz von 5 % zum Ausdruck kommt, 
zumindest als Grund für die erfolgte Entlassung. 
Bei den Vermittlungsversuchen allerdings treten 
dann die leichter faßbaren Gründe, wie z. B. 
fortgeschrittenes Alter, in den Vordergrund. So 
fällt z. B. auf, daß nahezu die Hälfte aller arbeits-
losen Ingenieure und Techniker zwischen 60 und 
65 Jahre alt ist. Für ihre Entlassung dürfte die 
Tatsache, daß dieser Personenkreis nicht mehr 
mit den Anforderungen der technischen Entwick-
lung Schritt halten konnte, mit entscheidend ge- 

 

wesen sein. Die Vermittlungsversuche werden 
allerdings in der Regel bereits an dem fortge-
schrittenen Alter allein scheitern. 

VII. Die Bereitschaft der Arbeitslosen zum Pendeln und 
zum Umzug 

Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt ist sowohl insgesamt als auch 
für die einzelnen Berufe regional verschieden. 
Folgende Zahlen mögen dies verdeutlichen: 
Ende April 1968 gab es im Landesarbeitsamtsbe-
zirk Baden-Württemberg insgesamt 12000 Ar-
beitslose11); zur gleichen Zeit waren 92000 offene 
Stellen12) bei den Arbeitsämtern in diesem Bezirk 
gemeldet. In anderen Bundesländern war das 
Verhältnis umgekehrt. Im Landesarbeitsamtsbe-
zirk Rheinland-Pfalz-Saarland z. B. waren Ende 
April 1968 31 600 Arbeitslose11) gemeldet, gegen-
über 20400 offenen Stellen12). Diese regionalen 
Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt könnten we-
nigstens zum Teil ausgeglichen werden, wenn 
die Arbeitslosen aus Bezirken mit hohen Arbeits-
losenquoten und geringem Stellenangebot bereit 
wären, in Bezirke umzuziehen, in denen das Un-
gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt in einer ho-
hen Nachfrage nach Arbeitskräften begründet ist. 
Um Informationen über die regionale Mobilitäts-
bereitschaft der Arbeitslosen zu erhalten, wurde 
in den Erhebungsbogen die Frage in Feld 34 auf- 
11) Amtliche  Nachrichten  der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 

Arbeitslosenversicherung (ANBA), 1968, S. 421 
12) Amtliche   Nachrichten    der   Bundesanstalt   für   Arbeitsvermittlung 

und Arbeitslosenversicherung (ANBA), 1968, S. 416 
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genommen. Diese brauchte nur für jene Arbeits-
losen beantwortet zu werden, deren Vermitt-
lungsfähigkeit nur in geringem Maße oder gar 
nicht durch Gründe eingeschränkt war, die in 
der Person des Arbeitslosen liegen. Befragt wur-
den also nur solche Personen, die bereits einen 
Monat und länger arbeitslos waren und für de-
ren Berufsschicht die Stellenangebote am Ort 
sehr knapp waren bzw. ganz fehlten. 
Der Arbeitslose wurde vom Hauptvermittler be-
fragt, ob er zum Pendeln oder zum Umzug be-
reit wäre, wenn ihm die dabei entstehenden Ko-
sten nach den „Richtlinien zur Förderung der Ar-
beitsaufnahme“13) vergütet würden. Die Leistun-
gen nach diesen Richtlinien sind sehr weitgehend 
und umfassen Bewerbungskosten, Reisekosten, 
Umzugskosten, Arbeitsausrüstung, Trennungs-
beihilfe etc. Als Pendlerbeihilfe können die 
Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle 
bis zu 26 Wochen vergütet werden. „Pendeln“ 
wurde in der vorliegenden Untersuchung in dem 
Sinne definiert, daß der Weg zur Arbeitsstätte 
bei den gegebenen Verkehrsmitteln mehr als 
eine Stunde in Anspruch nimmt (einfacher Weg). 
Die Befragung brachte folgendes Ergebnis: 
Von den insgesamt 6850 Arbeitslosen, die nach 
ihrer Bereitschaft zum Pendeln und Umzug be-
fragt wurden, waren 13,8% ohne Einschränkun-
gen bereit, an einen anderen Ort umzuziehen. 
13) Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 

Arbeitslosenversicherung (ANBA), 1968, S. 1 ff. 

Hinzu kommen noch 4,3 %, die nur mit Ein-
schränkungen zum Umzug bereit sind. Diese 
Prozentsätze sind bei Männern und Frauen so-
wie auch bei Angestellten und Arbeitern ver-
schieden. Klammert man jene aus, die nur mit 
Einschränkung zum Umzug bereit sind, dann er-
geben sich für die Männer insgesamt 17,9% 
Umzugsbereite, für die Frauen nur 5,8 %. Von 
den männlichen Arbeitern äußerten 10,2% eine 
Umzugsbereitschaft, von den männlichen Ange-
stellten 23,9 %. Auch die Arbeiterinnen sind we-
niger mobil als die weiblichen Angestellten. 

Zum Pendeln in dem oben definierten Sinne 
sind die Männer ebenfalls häufiger bereit als die 
Frauen und die Angestellten in stärkerem Maße 
als die Arbeiter. Insgesamt will etwas mehr als 
die Hälfte aller Arbeitslosen (54,2 %) einen Weg 
zur Arbeitsstätte in Kauf nehmen, der (einfach) 
mehr als eine Stunde Zeit in Anspruch nimmt. 

Es muß daran erinnert werden, daß die Frage 
nach der Bereitschaft zum Umzug bzw. Pendeln 
nur für solche Arbeitslose beantwortet werden 
mußte, deren Vermittlungsfähigkeit kaum oder 
gar nicht durch Gründe eingeschränkt war, die in 
der Person des Arbeitslosen liegen. Hätte man die 
ausschließlich oder vorwiegend aus persönlichen 
Gründen nicht vermittelbaren Arbeitslosen eben-
falls befragt, dann wäre der Anteil der Umzugs-
bereiten mit Sicherheit insgesamt noch niedriger. 

Die Umzugs- und Pendlerbereitschaft hängt von 
einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Das Alter 
dürfte dabei eine entscheidende Rolle spielen. 
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Daneben soll im folgenden noch geprüft werden, 
welcher Zusammenhang zwischen dem Ausbil-
dungsniveau bzw. der Art der Wohnung einer-
seits und der Bereitschaft zum Umzug bzw. zum 
Pendeln andererseits besteht. Wegen der niedri-
gen Mobilitätsbereitschaft bei den weiblichen Ar-
beitslosen sollen diese bei der nachfolgenden 
Darstellung ausgeklammert werden. 
Es ergibt sich, daß bei den männlichen Arbeits-
losen etwa bei 55 Jahren eine deutliche Alters-
grenze besteht, oberhalb derer nur mehr geringe 
Umzugsbereitschaft bekundet wird. Für die Be-
reitschaft zum Pendeln ist eine solche Grenze 
nicht festzustellen. 
Die unterschiedlichen Verhältnisse bei Angestell-
ten und Arbeitern geben zu der Vermutung An-
laß, daß die Umzugsbereitschaft in starkem 
Maße vom Ausbildungsniveau abhängt. Deshalb 
wurde die Mobilitätsbereitschaft auch mit der 
Dauer der Ausbildung kombiniert. Die Auszäh-
lung brachte folgendes Ergebnis (Tabelle 17): 
Es zeigt sich sehr deutlich, daß die Bereitschaft 
zum Umzug mit zunehmender Dauer der Ausbil-
dung zunimmt: Bei den Arbeitslosen, die aus-
schließlich Volksschulbildung und keine weitere 
Berufsausbildung besitzen, sind insgesamt nur 
11,7% umzugsbereit (einschl. „mit Einschrän-
kung“). Dieser Anteil steigt bei den Arbeitslosen 
mit langfristiger (in der Regel akademischer) Aus-
bildung bis auf 54,7 % an. 

In der Diskussion über die Umzugsbereitschaft 
der Arbeitnehmer wird immer wieder betont, 
daß Wohnungseigentum die Mobilität der Arbeit-
nehmer stark hemme. Um eine Vorstellung über 
die Größenordnungen zu geben, sei darauf hin-
gewiesen, daß von den 6674000 Arbeiterhaus-
halten in der Bundesrepublik Deutschland 27,2% 
(1 818 000) in einer eigenen Wohnung (Eigenheim, 
Eigentumswohnung, eigenes Mehrfamilienhaus) 
wohnen. Der entsprechende Prozentsatz für die 
Angestellten- und Beamtenhaushalte beträgt 
22,3 %14). Unter den männlichen Arbeitslosen 
Ende April 1968, die einen Monat und länger 
arbeitslos waren (82,9% aller männlichen Arbeits-
losen), befanden sich 21,7%, die in einer eigenen 
Wohnung (überwiegend Eigenheim) wohnten. Bei 
den Angestellten betrug dieser Satz 19,2%, bei 
den Arbeitern 24,6%. Die Anteile der Wohnungs-
eigentümer unter den Arbeitslosen bleiben nur 
wenig unter dem Satz für die Arbeitnehmer ins-
gesamt. Die Tatsache, daß im Durchschnitt die 
Bezieher niedriger Einkommen häufiger arbeitslos 
werden, läßt zunächst erwarten, daß es unter den 
Arbeitslosen weniger Besitzer von Eigenheimen 
bzw. Wohnungen gibt. Bedenkt man allerdings, 
daß die Arbeitslosen im Durchschnitt älter sind 
als die Arbeitnehmer insgesamt und daß Woh-
nungseigentum bei älteren Arbeitnehmern häufi- 

14) Errechnet aus den Ergebnissen der 1-%-Wohnungsstichprobe vom 
Herbst 1965. Zahlen veröffentlicht in: Statistisches Bundesamt 
(Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 1968, S. 257. 

195 



 

196 



Unter den Eigenheimbesitzern bei den männli-
chen Arbeitslosen gaben insgesamt nur 5,4 % 
an, zum Umzug bereit zu sein (einschl. „mit Ein-
schränkungen“). Unter den Hauptmietern waren 
es dagegen 23,9 %, die eine Umzugsbereitschaft 
bekundeten. Dieser Unterschied ist nicht allein 
mit der unterschiedlichen Altersgliederung bei 
den Eigenheimbesitzern und den Hauptmietern 
zu erklären: Aus Tabelle 16 ergibt sich, daß 
selbst unter allen 55- bis unter 60jährigen mehr 
als doppelt so viele Umzugsbereite zu finden 
sind als unter allen Eigenheimsbesitzern. Der Be-
sitz von Wohnungseigentum wirkt offensichtlich 
stark hemmend auf die Mobilitätsbereitschaft der 
Arbeitnehmer. 

VIII. Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem ersten Bericht konnte wegen der kurzen 
Zeit, die zwischen Auszählung und Redaktions-
schluß zur Verfügung stand, jeweils nur auf einige 
Aspekte der angeschnittenen Fragen eingegangen 
werden. Die Ergebnisse zeigen jedoch, wo die 
Schwerpunkte weiterer Analysen liegen sollten: 

Bei den Männern fallen die älteren Arbeitslosen 
schon wegen ihrer relativ großen Zahl stark ins 
Gewicht. Die Analyse der Abgänge soll zeigen, 
inwieweit es bei zunehmender Nachfrage nach 
Arbeitskräften möglich war, diese Personen wie-
der in den Arbeitsprozeß einzugliedern und inwie-
weit die Zeit der Arbeitslosigkeit als Wartezeit bis 
zur Rentengewährung betrachtet werden muß. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß es sich bei den 
älteren Arbeitslosen nicht nur um Personen han-
delt, deren Leistungsvermögen gemindert ist; es 
fällt vielmehr auf, daß bei einer relativ großen 
Zahl in erster Linie fortgeschrittenes Alter als 
Hinderungsgrund für eine Vermittlung genannt 
wurde. Der Vergleich der entsprechenden Pro-
zentsätze bei Arbeitern und Angestellten zeigt, 
daß hierbei schicht- und berufsspezifische Unter-
schiede eine Rolle spielen. Diese Unterschiede 
sollen noch herausgearbeitet werden. 

Bei den männlichen Arbeitslosen, vor allem bei 
den Arbeitern, fällt auf, daß der Anteil der unge-
lernten Kräfte im Vergleich zu den Beschäftigten 
sehr hoch ist. Die Frage nach der Schulungsmög- 

lichkeit und derSchulungsbereitschaft der Arbeits-
losen spielt in diesem Zusammenhang eine be-
sondere Rolle. Entsprechende Auswertungen sind 
in Vorbereitung. 
Die Ergebnisse zur Frage nach der Bereitschaft 
der männlichen Arbeitslosen zum Pendeln bzw. 
Umzug machen deutlich, daß die Möglichkeit, die 
Zahl der Arbeitslosen durch einen regionalen 
Ausgleich weiter zu vermindern, nicht sehr groß 
ist, vor allem dann nicht, wenn nur ein Ausgleich 
zwischen Regionen in Betracht kommt, die weiter 
voneinander entfernt liegen und deshalb einen 
Umzug voraussetzen. Die Umzugsbereitschaft ist 
besonders bei den ungelernten Kräften relativ 
niedrig. 
Bei den Frauen spielen die älteren Arbeitslosen 
zahlenmäßig zwar nicht die Rolle wie bei den 
Männern; die relativen Anteile der höheren Alters-
gruppen sind jedoch im Vergleich zu den Erwerbs-
tätigen bei den Arbeitslosen ebenfalls überhöht. 
Absolut gesehen fallen jedoch jene Faktoren, die 
mit der Doppelrolle der Frau in Familie und Beruf 
zusammenhängen, stärker ins Gewicht. Der wei-
tere Abbau der Arbeitslosigkeit bei den Frauen 
hängt in starkem Maße von der Entwicklung der 
Nachfrage nach Teilzeitarbeitskräften ab. Auch zu 
dieser Frage sind von der Analyse der Abgänge 
in den Monaten Mai bis Juli 1968 Informationen zu 
erwarten. 
Weitere Berichte, in denen auf Fragen im Zusam-
menhang mit den Merkmalen Beruf, Wirtschafts-
zweig, Ausbildung, Betriebsgröße usw. eingegan-
gen werden soll, sind in Vorbereitung. Daneben 
ist geplant, die Probleme bestimmter Personen-
gruppen (z. B. ältere Arbeitslose, nichtarbeitslose 
arbeitsuchende Frauen etc.) in besonderen Auf-
sätzen zu behandeln. 
Daneben sind Auszählungen geplant, die primär 
für die Grundlagenforschung von Interesse sind 
(z. B. Streuung des Ausbildungsniveaus und der 
Ausbildungsarten innerhalb der einzelnen Be-
rufe, Unterschied zwischen erlerntem und zuletzt 
ausgeübtem Beruf). Die Ergebnisse dieser Ana-
lysen sind als Vorarbeiten für andere im Institut 
z. Z. in Vorbereitung befindliche Untersuchungen 
gedacht, z. B. über Berufswege von Arbeitneh-
mern. 

197 



 



 



 



 



 



 



 


	Die Arbeitsuchenden�in der Bundesrepublik Deutsc�
	Hans Hofbauer, Lothar Schuster und Werner Dadzio


